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wird von den Eigentums- und 
Aneignungsverhältnissen be
stimmt. Unter den Bedingungen 
der Warenproduktion drücken 
sich die stoffliche Seite des Pro
duktionsprozesses im A. und die 
gesellschaftliche Seite im Wert- 
bildungs- bzw. im Kapitalismus 
im Verwertungsprozeß aus. Der 
A. ist im Kapitalismus der Ver
wertung des Kapitals unterge
ordnet. Der Kapitalist kauft die 
Arbeitskraft der Lohnarbeiter 
und läßt diese für sich arbeiten. 
Der kapitalistische A. weist zwei 
Besonderheiten auf: 1. Der Ar
beiter muß unter Kontrolle des 
Kapitalisten arbeiten, der be
stimmt, was und wie gearbeitet 
wird. 2. Das Produkt des A. ge
hört dem Unternehmer und nicht 
dem Arbeiter als dem unmittel
baren Produzenten. Im Sozialis
mus sind die sachlichen Bedin
gungen des A. sowie seine Resul
tate gesellschaftliches Eigentum. 
Die Werktätigen sind Produzen
ten und Eigentümer der Produk
tionsmittel, arbeiten gemein
schaftlich und im gesellschaft
lichen und persönlichen Inter
esse. Das Ziel des A. wird von 
den ökonomischen Gesetzen des 
Sozialismus, insbesondere vom —*- 
ökonomischen Grundgesetz des 
Sozialismus bestimmt. Die Arbeit 
nimmt unmittelbar gesellschaft
lichen Charakter an. Die Men
schen arbeiten entsprechend ih
ren Fähigkeiten, sie haben die 
Möglichkeit, sich ständig zu 
qualifizieren und ihre schöpferi
schen Kräfte im A. voll zu ent
falten. Die Analyse des A. zur 
zweckmäßigen Gestaltung und 
Sicherung seines kontinuierlichen 
Ablaufs ist ein Grundelement der 
sozialistischen Rationalisierung. 
Durch die Anwendung neuer 
technologischer Verfahren, den 
Einsatz moderner Produktions
mittel und Organisationsformen 
erfolgt eine ständige Senkung

des Arbeitsaufwandes und eine 
Steigerung der Arbeitsprodukti
vität. Die sozialistische Rationa
lisierung des A. führt zu Verän
derungen, vor allem nehmen die 
Elemente der geistigen schöpfe
rischen Arbeit zu, und die Ar
beitsbedingungen werden ver
bessert. Der wissenschaftlich- 
technische Fortschritt führt dazu, 
daß der Mensch von vielgn ope
rativen Funktionen befreit wird 
und seine Kräfte immer mehr 
auf die umfassende Nutzung wis
senschaftlicher Erkenntnisse für 
die Intensivierung der Produk
tion konzentrieren kann. Der A. 
im Sozialismus wird immer stär
ker zu einem Zentrum der schöp
ferischen Tätigkeit des Menschen.

Arbeitsrecht: Zweig des sozia
listischen Rechtssystems in der 
DDR, der diejenigen Normen 
umfaßt, welche die gesellschaft
lichen Arbeitsverhältnisse der 
Arbeiterklasse und der als An
gestellte tätigen Intelligenz re
geln, und der wesentlich dazu 
beiträgt, das Recht auf Arbeit 
als eines der wichtigsten ver
fassungsmäßigen Grundrechte 
der Bürger zu realisieren. Ar
beitsverhältnisse sind die Bezie
hungen der gesellschaftlichen 
Leitung und Planung der Ar
beitsprozesse und deren Mitge
staltung durch die Werktätigen 
und ihre Gewerkschaften als der 
umfassenden Klassenorganisa
tion der Arbeiterklasse, die Ar
beitsbeziehungen der Werktäti
gen zu den Betrieben (Arbeits
vertrag, Entlohnung, Berufsaus
bildung und Qualifizierung, Ar
beitszeit und Urlaub, Gesund- 
heits- und Arbeitsschutz, Arbeits
disziplin, kulturelle und sport
liche Betätigung sowie soziale 
Betreuung der Werktätigen). 
Ferner sind das eng mit diesen 
Verhältnissen verbundene Be
ziehungen der Lenkung der Ar-


